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Dvritter
Bericht des Jeneralprokurators

an vas

Obergeridht
tiber

den Juftand der Strafrechtdpflege des Kantond Bern.

Pom 1. Januav bis 31. Dejember 1854.

Here Prdfident,
Hevven Obervichter !

Der Unferjeichnete beehrt fich, Ihnen hiemit nach Vor-
fihrift des §. 70 ded Gefeftes tiber die Orvganifation det
Gerichtsbehorden vom 31. Jult 1847 feinen dritten Bevicht
tiber den Juftand der Strafrechtspflege, den Ieitvraum vom
1. Sanuar big 31. Dezember 1854 umfaffend, voviulegen.

Die gerichtliche WPoligei.

Wenn auch der Juftand Ver gevichtlichen Polizei im
Ulgemeinen nicht ald ein unbefriedigender bejeichnet werden
fann, fo ldft er doch immerhin noch Manchesd zu wiinfchen
ibrig. Mamentlich jeigt fich bei BVerfolgung geringever Ber-
gehen und Polijeitibertretungen juweilen eine gewifje Schlaff-
beit , welche die Uchtung vor dem Gefehe fywddt, und bei
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der obnebin fdhon eingerifjenen Demorvalifation um fo {dydd-
licher wickt. Auf der andern Seite verfahren die Ungeftellten
der gerichtlichen Polizei nicht immer mit der wiinfchbaven
Umficht und dem nothigen Tafte, wodurd) allein es moglich
witd, NMigriffen vorjubeugen. So fhwierig aucd) die uf-
gabe der Polijeiangefiellten ift, fo diivfte doch eine fovgfdltige
Nuswabhl decfelben und eine genaue und griindlide Inftvuk-
tion {iber ihre Dienfipflichtigen, verbunden wmit flrenger
Dissiplin vieles dagu beitvagen, die Polijei dberhaupt und
die gevichtliche Polizer insbefondere auf diejenige Stufe 3u
bringen , auf welcher fie fteben muf, wenn fie ihren Jwect
evfiillen foll.

Seitens dev Regievungsftatthalter gefdhieht in den einen
Amtdbegivfen ju wenig, in den andern 3u viel, obfchon der
Avt. 74 St.-B. den Umfang-ihrer Thdtigleit bei Entdedung
und Berfolgung ftrafbaver Handlungen moglichft genau be-
fimmt. Biele Regievungsftatthalter befchrdnfen fich immer
noch davauf, die ithnen jufommenden Anjeigen einfach zu
fontrollicen und fofort dem Untecfucdhungsrichter ju bec-
weifen, obne fie nuv einer ndhern Priifung u unteviverfen,
gefchveige Denn die ecften nothwendigen Vorfehren jur Her-
flellung ded objeftiven Thatbeftandes und jur Hevbeifchaffung
von Jndigien beyliglich dev Thdterfchaft ju treffen. Dief ift
allevdings dad Bequemite, allein feineswegs dem Willen des
Beferes entfprechend. Undere Regievungsftatthalter aber
gehen juweilen audy ju weit, indem fie die ihnen obliegenden
Praliminavvorfehren fo weit ausdehnen, daf dem Unter-
fuchungsbeamten (Untevfuchungsrichter) wenig oder nichts mehr
ju thun tbrig Dbleibt, mwag mwiedevrum nicht im Willen des
Gefeges liegt und unter Umftdnden von nachtheiligen Folgen
fein Eann. Dev Untecjeichnete hat beveits in feinem povs
jdhrigen Bervichte einige Undeutungen gegeben, wie dev jitivte
Act. 74 St.-B. nady feinem Daflichalten aufjufaffen ift, auf
welche ev fich biev begiebt. Mattivlid) mug aud) bier dev
Cinfidyt und dem Tafte der Regievungsfatthalter vieles liber-
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laffen bleiben und es ift eine veine Unmdglichfeit, die Greny-
linie ihver Thdtigleit fo genau ju jiehen, daf das vidytige
Mag in allen Fallen cingehalten werde.

Nuch die vovgefchriebenen Kontvollen der Regierungs-
ftatthalter und Untecfuchungsrichter werden nicht tibevall mit
der ndmlichen Genauigbeit, jedoch im Gangen in der Ord-
nung geftihre.

Eine fernere Verfchiedenbheit befteht davin, dag die Un-
jeigen tiber SPolijeitibevtvetungen, jumal iiber Forft- und
Jeldofeevel in cinigen Umtdbezivfen mit Umgehung des Re-
- gievungsftatthalters , Ddiveft demt Unterfuchungsrichter einge-
veitht werden, wasd jwar jur Vereinfachung des Gefchdfts-
ganges Ddienen mag, allein dem Gefefie widevfiveitet, Ddie
Kontvolle evfwert und den Regievungsftatthalter in die
UnmoglichEeit felt, die ihm jufolge Wct. 74 St.-B. jufom-
mende Befugnif dev vorldufigen Priifung ausjutiben.

In Betveff der Handhabung der Gefangenfchaftspolizei,
welche nunmebr auch hinfichtlich dev Unrerfuchungsgefangenen
den Regievungsitatthaltern obliegt, lauten bdie Bevichte dev
Bejicksprofuvatoven , weldye die Gefangenfhaften von Ieif
su 3eit befuchen, im Gangen befriedigend. Die Behandlung
und Berpflequng der Gefangenen gibt ju feinen Klagen
Anlaf, aucy die friiher haufigen Kvantheiten fommen feltener
vor, was bauptfadlich dem rvafhern Juftizgange und dev
infolge deffen Elivjern Dauer der Prdventivhaft juufthreiben
ift. Cinigen Mifbrduchen, welche fich in der innern Ge-
fangenfchaft ju Bern jeigten, ift feither abgeholfen rworden.
Ein andever Uebelftand, ndmlicy die gleichzeitige Enthaltung
von Strafgefangenen und Unterfuchungsgefangenen im ndm-
fichen Lofal, ift wegen ungeniigender 3abl von Gefangen-
fihaften fdywer ju vevmeiden. Duvd) mebreve BVorficht in
Yer Auswahl der Gefangenen und miglichfte Ubfonderung
von Mitangefchuldigten Ednnte inded diefem Uebelftande wenig-
fieng theilweife abgeholfen werden.
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Entweichungen von Unterfudyungsdgefangenen famen im
Jahre 1854 wenige vor, und mebhrentheild lag die Schuld
nicht an den Gefangenwdvtern, fondern an der mangelhaften
Befchaffenbeit der Gefdngniffe. Jmmevhin diivfte ein dftever
Wechfel im Perfonale diefer Bedienfteten nur wiinfhbar fein.

Ein Punft verdient biev noch befonders hervorgehoben
ju werden. E§ betvifft dief das Vevhdltnif der Beamten
der Staatdanmwaltfchaft ju den (ibrigen Beamten und An-
geftellten dev gevichtlichen Polijei. Die evfiern follen tiber die
fetern eine genaue Aufficht dben Art. 75 und 85 &t.B.).
Allein bei dev gegenwdrtigen Einvichtung der Staatdanmwalt-
fchaft, wonac die Beamten devfelben, — allerdings entgegen
dem Geific und 3wede diefes Inftituts — ju Beamten bder
vithteelichen Gewalt geftempelt und ald folcbe dem Oberge-
vichte unterfiellt worden find, — it ibhv BVerhdltnif ju den
PBeamten und Angefrellten der volljiehenden Gewalt, weldye
jugleich Beamte dev gevichtlichen Polizei find, ein untlaves,
ia fihiefes. Die Stellung der Staatganwaltfchaft yollte ge-
nauer Oeftimmt und ibhre Wirffambeit in LWabrung ibres
amtlichen Unfehens fichever begrenit werden, ju BVermeidung
vort Kollifionen entweder mit dem Regievrungsitaithalter odev
dem Ghef des Landjdgecforps. E3 feblt in diefem Vunfte
eine jweckmdgige Ovganifation und eine piintliche Feftftellung
der Kompetengen in den vevfcthiedenen Wbfrufungen. Die
BejirEsprofuvatoven baben nicht einmal Kenntnig von den
Snfteuftionen der Landidger und ingbefondere dev Gefangen-
wdvter forvie von den Stationen, dev Jabl und den Muta-
tionen dev in ihven Begivfen angeftellten Landidger. nody
weniger von den Kompetenjen der Regievungsftattbalter und
ved Ghefs der Randidger: Die dev Staatsanwaltfchaft duvdc
den Act. 85 St.-B. angewiefene Stellung vedujivt fich in
dev WivklichEeit auf tull und ift infofern ebhev geeignet, dem
Anfeben der Beamtung Cintvag ju thun.  Hievaus gebt
hervor , daf dev Staatdanmwaltfthaft eine ibrem Iwecte als
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Drgan dev Staatsgewalt entfprechendere 6teﬂunq angemwiefen
fwerden follte.

Ullein diefen Uebelftinden ungeachtet, find die Leiftungen
der gerichtlichen Poligei auch im Sabve 1854 Dinter den-
jenigen der frifern Sabre feineswegs juviicgeblieben und
ihver Thdtigkeit ift e8 ju verdanfen, dap die dffentliche Sicher-
heit nicht in einem bdhern Grade gefdhrdet rourde.

Dasd Vechdltnif dev unentdecft gebliebenen BVevbrechen
und Bergehen ju denjenigen, bei welchen die Thdter evmittelt
wucden, welchesd den vichtigfren Magfiab fiiv die Beurtheilung
Der Leiftungen der gevichtlichen Polizet liefert, ftellt fich nad
den bienach folgenden fatiftifchen Angaben feineswegs als
ungtinftig dar.

Sm Laufe des Jabres 18:)4 langten Angeigen tibec be-
gangene Berbredhen, BVergeben und Polizeitibevtretungen (mit
Ausnabhme dev Forfi- und Feldfrevel) ein . . 15,807

Sm Porjahre betrug die Jabl der AUnzeigen . - 14,978

Davon wurden von den Regierungsftatthaltern
den Unterfuchungsrichtern nidht tibecwiefen, weil
entiveder Ddie angejeigte Handlung nidht ald eine
ftrafbave evachtet swurde oder wegen Mangel an

C Spuven cines muthmaglichen Thaters . : saad, 9l

Den Unterfudyungsrichtern dibeviviefen wurden 13,836

15,807

Auch die Unterfuchungsvichter thaten ihr Moglichites jur
Liung ibrer widtigen ufgabe. Die Vovunterfudyungen
wucden durch fie im Ullgemeinen vafch und meift mit Eefolg
gefiihrt.  3wav famen aucdh hin und wieder ungeredhtfevtigte
Verzogerungen und Fovmfehler vor, welde Seitensd der
AnflageFammer nicht ungectigt blieben, allein ¢38 waven dief
feltene Ausnabmen, und bedeutende Nadytheile erwuchfen aus
Venfelben nicht. CEingig der AmisbejivE Pruntrut befindet
fich in Ddiefer Bejiehung in einem gany epjeptionellen und
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wicklich bedaueclichen Juftande, weldyer wefentlich dem Pro-
viforium beiyumeffen ift, in welchem ficy Ddiefer UmtsbesivE
feit Sahven befindet. Die baldige definitive Befehung der
doctigen Gevichtsprdfidentenfrelle duvch einen thdtigen und
fabigen Mann wdave im hodyften Grade wiinfdyenswerth, wenn
anders die Suftijveviwaltung Ddiefed grofien und widytigen
Amtsbesicts nicht einer gdnglichen BVevwabrlofung anbeim=
fallen {oll.

Die BVorfdyift ded Avt. 89 St.-B., wonach in forvvef-
tionellen Fdllen die BVorvuntevfuchung moglichft abgefiivyt
wecden foll, wird von manden Unterfudhungsdvichterdmtern
immev noch ju wenig beachtet. Auch avbeiten. die meiften
Unterfudyungsrichtecdmter noch ju viel auf Erhaltung eines
Geftandniffes, felbft Suggeftivfragen fommen nicht felten vor.
&3 ridecficeitet dief dem Geifte des jeRigen Strafverfahrens
und namentlich in den Wffifenfillen ift dev Regel nach ein
Geftandnif nicht nothwendig, fofern andevweitige Bemweis-
mittel und Jndigien vorbanden f{ind, weldye geeignet find,
den Gefchwornen die Ueberjeuquig von der Schuld des Un-
geflagten ju verfdhaffen.

Ueber die 3ahl dev von den ecingelnen Unterfuchungs-
vichtern gefiihrien Untevfuchungen geben die Sabellen &. und
18. die evforderlichen Fadyweife.

Die Gefammizahl der nady Avt. 235 &t.-3B. dunch (iber~
einftimmenden Befchlug ded Untevfuchungsrichters und Be-
jivEsprofuvators aufgebhobenen Untecfuchungen belduft fich
auf 969 und vectheilt fich auf die verfchiedenen Gefchwornen=
und Amtsbejicke, wie folgt:

. Sm erften @efct)rvovnenbeairf.‘

Frutigen . : ¢ - : U8
Suterlafen . ; . . .20
Sonnltigene. ool . 43

e

Uebertrag .
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14 Uebevtrag . 74
Oberhasle : ¢ . d i

Saanen . : . > ] . 14
Niederfimmenthal . ; . T o/
Oberfimmenthal 4 ; : . 46
Thun 565 : 5

184

Im jweiten Gefchwornenbeyirf.

Bern ; . ; 4 ; ol
Sywarzenburg . : ; &138
Seftigen . . . § . \ g iud

93

3Im dritten Gefdywornenbejirt.

Aarwangen . : : ; . 145
Burgdorf / : SO . 96
Signau . ; : oy . 124
Frachfeliwald . “ . : B A
Wangen . ; . . . AT

456

Sm vierten BGefdywornenbejict.

Marberqg . A ; ) ; i34
Biel : i 3 . ; L 4128
Biiven . ] : ; i TLL b
@elady e . el
Sraubrunnen . ; : bl D)
Laupen . ; : : . 31030

Nidau . i ! : ” 4138
' ' (37
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Im fiinften GefchwovrnenbeyivE.

Gouctelary

5

Lelsberq 31
Sreibergen 14
Laufen 9
IMiinfter 8
Meuenftadt 2
Prunteut 30
99

Ueber die 3ahl der dev Unflagefammer eingefandten
Bovunterfuchungen gibt die Tabelle. 1. Austunft. Sie ver-
theilen f{ich auf die verfchiedenen Gefchwornenbejivfe und
Amtsbegivke wie folgt:

Sm evften Gefdhwovrnenbejint.

Frufigen 9
Snteclaten 9
Konolfingen 24
Obevhasle 5
Gaanen : i
Miedevfimmenthal 13
Oberfimmenthal 5
Thun 21

89

Sm jweiten Gefdhywovnenbegivk.

Heen o E 89
Sdywargenburg 26
Seftigen 23

138
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Sm dritten Gefchwornenbejivt.

arivangen . ; : Aodievebiti o)
Bucgdorf . : . . S35 90
Signau : . : ; ey
‘Frachfelwald . , S : Lty
Wangen . : ; : =10
, pkfD
Sm vievten Gefdhywovrnenbejivt.
Navberg : ) ; . i)
Biel : A : : : ; 9
MR : : . Mg i
Crlach . : g S : 4
Sraubrunnen e : . i oy
Caupen . : . % : ; 6
Nidau . : ; : : gy | |
64
Im finften Gefdbwovrnenbejivk
Courtelary . ; : . C e
Delgberq 9
Sreibergen 5
Laufen . 4
Miinfier 4
Meuenfradt . ; : 3
5}2)_runtrut : : e e )
45

Ueber die Dauer der Prdventivbaft der den Affifen
tibeviviefenen Ungefchuldigten qibt die Tabelle S. Austunft.

Die @taatéaumalﬁcbﬂff-'

~ 3n dem YPerfonale der Staatsanwaltfchaft fanden im
Laufe des Jabres ywei Bevdnderungen fratt.  CEinevfeits
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namlich verlangte und ecbhielt Herr Frany von Erlach von
Bern feine Entlaffung von der Stelle eines Bejivisprofu-
vators des jveiten Besivfs und wurde durdy den frlihern
erfien Kammevfdyreiber ded Obevgervichts , Hr. Flivfpredyer
Chr. Sabli von Wohlen evfest. Anderfeits wurde infolge
der Ernennung ded Heven Rud. Burri von Burgdorf jum
Mitgliede Des Obevgerichts die Stelle eines BejirEsprofura-
tovd des dritten Bejivfs erledigt, und dem Heven Fiivipredyer
Srany Haad von Burgdorf tibevtragen.

Ueber die Stellung, weldye die Staatdanmwaltfchaft nady
dem gegenmdrtigen Strafverfabren einnimmt und diber die
Act und Weife, wie fie ihre ufgabe ju [dfen bemiibht ift,
enthalten die beiden friihern Bevichte des Unterjeichneten
vas Erfordecliche , auf weldhe bier um fo mehr veriviefen
werden fann, ald in dem Gefdhdftdgange der Staatdanialt-
fhaft feither feine Aenderung eingetreten ift.

Generalprofurator.

Der fpeg,teue Gefchdftafreis des Genevalprofurators fallt
im Wefentlichen mit demjenigen der Gevichtdbehdrden, bei
weldyen ev mitjumwicken bevufen ift (Untlagefammer, Polijei-
fammer und Appellations- und  Kaffationshof) jufammen,
und ed wird daber, um Wiederholungen ju vermeiden, Dbe-
stiglich der Qeiftungen desfelben auf die Ubtheilungen diefes
Berichts vevmiefen, welche fene Behorden angeben, fowie
auf die daju dienenden tabellavifchen Ueberfichten. Folgende
Data jeigen, dag feine Gefhdftslaft immer nody eine be-
deutende ift.

Gejdyifte der Untlagefammer.

S3abl der BVorunterfuchungen, derven Studium und Be-
acbeitung dem Genevalprofuvator oblag (tworunter mebhrere
von bedeutendem Umfange) = . . . 461
3abl dev fchrtftltd)en Antrdge an bte 1lnflugefammer 643
3abl der Sikungen, weldien ev beiwobhnte y @6ys:5:102
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Gejdyifte der Polizeitammer.
Sabl der bemt[)et[ten fovveEtionellen und Polizeiftraf-

fq[Ie : ) 3 ! . ; ; 3 . 34
(Sjeid]iifte ded Appellations- und Kafjationshofes.

3abl der behandelten Gefchdfte ; et needd

3ahl der miindlichen BVortrige : . ) gl

3ahl der fchriftlichen Vortrdge : . . )

3abl der Sikungen : 4

Hiezu fomme die ﬁonefvonben& mtt ben %ealrfﬁprofu-
vatoven und andern Regierungsbehdrden und Beamten, die
Priifung der LWablprotofolle der Gefchwornen u. f. w.

BHesirtsprofuratoren.

Ueber Ddie f{pejielle Thatigleit dev BejivEsprofuvatoren
gewdbren die Tabellen A. und 18. ¢ine fummavifche Ueber-
ficht. Im Uebvigen wird auf die Spejialbevichte diefer Beamten
verwiefen , welche jugleich mancherlei fchdfenswerthe Eritifche
Bemerfungen enthalten, welde, um WeitlGufigkeit ju ver-
meiden, nuc theilweife in den Genevalbericht aufgenommen
werden fonnten. Mit Vevgniigen evldvt der Untevjeichnete,
daf mwabhrend des Bevidbtjahres gegen feinen der Bejivs-
profuvatoven ivgend welche Klage eingelangt ift, ja dag fich
der Untevjeichnete nicht einmal ju einer Riige gegen den
einen oder andevn decfelben vevanlapt fabh, daf fie gegens
theils fammtlidy mit [obenswerther Pflichttreue ihre fdhivie-
vigen und miibevollen Funttionen verfehen bhaben.

Die Untlagetammer.

Sn dem Pecfonal  der Anflagefammer fand im Sabr
1854 nur die Berdnderung ftatt, daf Hevr Fiivfpredyer

Guftav Konig von Bern am ‘Diag des fperrn 6abh jum
Sefretdr ernannt wacd.
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Die Anflagefammer hielt im Jahr 1854 102 Sikungen.
Die BGefammtyahl der von ibr behandelten Gefchdfte betvdat
604. Ueber die 3ahl der Untevfuchungen melcde ibr vou-
gelegt wurden, geben die Tabellen L. und 2. Aufichlug.

&ille. Verfonen.

Auf 31. Dejember 1833 waven jufolge des

vorjdhrigen Berichts unevledigt . 3 il s 1Y 23
Pom 1. Jenner big 31. Dey. 1854 langten ein 461 859
Den Uffifen wucrden tibeviviefen . : g%y b 3] 369
Den fovveftionellen Gevichten muvden tibevwiefen 184 270
Dem Polijeivichter wurden (berwiefen . s (5 23
Nufgehoben wurde die Unterfuchung gegen ‘

Perfofenidim omint 248 ylenyyinsi] 39
Unecledigt waven auf 1. Jenner 1835 : 5 11

PBergleicht man biemit den vorjdhrigen Bevitht, fo wurden
im Sabr 1854 weniger den Affifen (ibeviviefen alg im Jabv
1853, 48 §alle und 75 Perfonen.

AUl Digsivlinavbehdrde diber die Beamten und AUnge:
ftellten dev gevichtlichen Polizei traf die Unflagefammer aud
im Sabv 1854 vecfihiedene Verfligungen, die indep nicht von
juveichender Bedeutung find, um bier namentlich angefilibrt
Ju werden.

Die Ugiifen.
1. Johl und Daner der gehaltenen Sefjionen.

- €38 murden in dem evfien, jweiten und Ddritten Ge-
jhwornenbegivee je drei und im viecten und fiinften jroet
Siungen gebalten.

Die Dauer dev Sigungen ift dev Tabelle A. ju ent-
nefymen.

Die Verbandlungen nabmen im Gangen 161 Tage in
AUnfpruch. SJ[n diefer IJeit wurden 207 Falle wider 420 Un-
geflagte evledigt, fo daf durdyfchnittlich auf eine Sadye 0,77
Zag, auf einen Ungeflaaten 0,38 Taq ju vechynen find.
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2, Jujammenjesung der Affijenhife.
fKeviminalfammer.,
Sn dem Perfonal der Kriminalfammer fanden im Jabhr
1854 feine Verdndevungen ftatt.

Staatsanmwaltfdaft.

Die Staatsanwaltfhaft war jeweilen vertreten duvch den
BejivEsprofurator des betveffenden Gefchwornenbejicts.

@evmmomnen

Die Wablen der Gefchwornen fiiv das Jabhr 1854 tan—
den am 29. Oft. 1853 ftatt. Auch diefmal langten nue fehr
wenige Wabhlbefhwerden ein, o daf die Bildbung ded Ver~
jeichniffes feinen Wuffchub eclitt.

Somob! iiber das Evgebnifi der Wablen der Gefchywornen,
tiber die Hevausloofung derfelben (Wierjiger-Lifie) als tiber
diejenigen, welcdye wivklich funtionict haben, liefert die Tabelle
3. die erforderlichen achiveife.

‘ PBevtheidiger.

Infolge der Befchrdnfung der amtlichen Vertheidiger
auf Kapitalfdlle verminderte fich die Jahl der Vertheidigungen
und mit denfelben auch die daberigen dem Staate auffallenden
Koften um ein Bedeutendes. Die [efstern betrugen ndmlich
im Sabr 1854 nur nody Fr. 1,029. 50, wdhrend fie Unno
1852 §r. 6,674. 08 und Anno 1853 Gr. 1,529 betragen
hatten. ;

3. Crfeuntuifie der -&'sdnm‘trgeridjtc._

Ueber den Ausgang der von den Affifen im Sabhv 1854-
abgeuctheilten Fdalle und PVevfonen geht aus dev. Tabelle A.
bas Exfordecliche hervor.

Am 31. Dejember 1853 betxuq die 3abl dev
RiicFitindigen . 67" 199

Bom 1. Jenner big 31. Qe;embet 1854 mmben !
an bdie Affifen vevwiefen . ) : i | 369

Falle. Berfonen.
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walle. Werjornen.

Mithin wav ju ecfennen tiber . : bl 498
Sm Ganzen wurden im Laufe ded Bevichts-
1abres erlediget . 5 1 ; ! o 207 420

G838 waven demnach am 31, Dejember 1854
theils bei der Kriminalfammer, theils bei den
BejivEsprofuratoven im RiicEfrande nur noch 31 78

Von den Shywurgerichten find daber in dem Berichts-
iahre 185 Urtheile weniger gefprochen mworden ald im vor-
hergehenden IJabve. '

Pecurtheilt wurden Perfonen | . 346
Freigefpeochen . ] ; : ; 4
420

Die 3abhl der auf jeden einzelnen GefchwornenbesitE und
Nmitdbesick fallenden Straffille ift aus der Tabelle 6. er-
fichelich.

Danach fallen: auf den 1. Gefdywornenbeyict. . 43
e 1 ) G ¥ 49

s L 2 ; 63

L0 TN 7 . 29

n »n \r' » > 23

207

Die meifien Vevfonen {ind von dem Uffifenbofe ju Buvg-
vorf (145), fodann ju Bern (108), ferner ju Thun (74), dav-
auf ju Nidau (47) und endlich die weniglten ju Deldberq
(46) abgeurtheilt worden.

Dad Vechdltnif dev Freifprechungen zu den Verurthei-
fungen ftellt fich nach Tabelle 4. hevaus wie folgt:
Sm erfien Gefchwornenbejivt (Obecland) wie 1 : 5,727
» jweiten o (Mittelland) we 1.:4,143
., Dritten - (Emmenthal) PR WS A s



o

Im dievten Gefchwornenbejivk (Seeland) sl ts 107950
, flnften 5 (Suca) , 17t 3,600

Sm Gangen wie 1 : 4,676

Das Verhdltnif im Gangen bhat fich danad) im Ver-
gleiche mit dem LBorjabre nicht fehr wefentlich vevdndert,
indem Damald die Freifprechungen ju den Vevurtheilungen
fich wie 1 : 5,586 vechielten. Bei den Schwurgerichten vdes
ecften, vievten und flinften Bejirs ift dasfelbe ein den Frei-
fprechungen unglinftigeves ; im dritten ift feine, dagegen im
groeiten Bejict eine wefentliche BVervdnderung ju Gunften der
Freifprechungen cingetreten.

Wegen welcher Verbrechen die vor die Schwurgevichte
geftellten SPecfonen abgeuvtheilt find, evgibt fich aus der
unter 7. anliegenden jwifchen den eingelnen Gefchiwornen
begivfen untevfcheidenden Tabelle.

&3 find alfo, nach dev 3abhl der Ungetlagten geordnet,
vevuvtheilt :

wegen 1) Diebftabls e e e Y U

: 2) Heblevet . : 35

3) Miinfalychung und g2[11!3geben fa[[’cl)en @)e[bes 14

4) Kindsmord, Vecheimlichung der MNiedecfunft 11

5) Brandftiftung und Drobung . . a0

6) Beteuges. . 7

7) Raubes, verbunden mtt ‘-‘:m!ﬁl)anbrung, rve[cbe
ven Sob ved Beraubten juv %o[ge gebabt

8) einfachen Raubes

9) Mothjucht .

10) betriigerifchen @elbétaqeﬁ ;

11) Falfhung offentlicher Urfunden

12) Mighandlung :

13) Unterfchlagung :

14) Fundverheimlichung .

DWW AT D

Uebertrag . 340
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Uebertrag 340
15) Pregoergehen ; ; 2
16) Mordverfuches ; . 3 . ] 1
17) Sodtfchlages . : ; - : : 1
18) fahrldffiger Todtung 1
19) Meineides 1

-346

fretgefprochen:

wegen 1) $Heblevei 29
2) Diebftabls 25
3) Brandftiftung und Sowung i 6
4) Miingfalfchung und Ausgeben falfchen (Se[beé 3
3) Betruges . 2
6) offentlicher %ex[esung bu, &S cbambafttqfett 2
7) Prepoergehen . : 2
8) Todtfthlages . 1
9) Mothjucht 1
10) Detriigerifchen @etbstnges 1
11) Untecichlagung 1
12) Beatinftiaung der Slucht pon @efangenen 1

74%)
€3 evgibt fich davaus, Ddag fich unter 420 vor das
Sdhwurgericht geftellten Pevfonen 236, mithin etwas mehe
al8 die Hdlfte des Diebftahls angeflagt befanden. Ferner
vaf ciidfichtlich diefes Becbrechens bdie Freifprechungen 3u
den BVecurtheilungen wie 1 : 8,440 fidy vecbielten, wdbhrend
dasfelbe Eetbaltmfs ctictfichtlich der Gefammtbeit der iibrigen
Vecbrechen fich wie 1 : 2,755 hevausftelte.
RiicEfichtlich der von den Uffifen ecfannten Strafen und
deven Dauer ift auf die unter 8. und 9. anliegenden Ta-
bellen Bejug ju nehmen.

-*) Bon den Freigefprodhenen evbielten 34 Gntfhavigung. Die Ge-
fammtfuuwme der bezahlten Gntfchadigungen betrdgt Fr. 1,536. 50.
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Vervurtheilt find danach:

3u Todesfivafe 2 : : ; a : 2
3u Kettenfivafe . : . ) : . 128
3u 3uchthausfirafe . : : : ; o448
Su Urbeitshaus ; : ; 3

3u Enthaltung an einem von ber SRegterunq
ju beftimmenden Orte ; : ; el
3u Gefangnif oder Einfpervung . : ST
3u PBermweifung aus der Eidgenoffenichaft . 3
3u Kantonsvevweifung . . : . R
3u Gemeindgeingrenzung ; : : A
3u Gelbbugen : 4
3u Einftellung in dev burqeduben thenfabtgfelt 2
387

Tas Todesurtheil gegen die beiden Raubmorder Jafob
Reber und Johann Binggeli wurde (nachdem fie ohne Er-
folg von dem Rechtdmittel der Revifion Gebraudy gemacht,™)
und ebenfo vergeblich die Gnade des Grofien Rathes an-
gerufen batten) am 28. Mery 1854 ju Schlofwyl volljogen.

Hinfichtlich des Gefhlechts, Ulters, der HevFunft, Be-
gangenfchaft und der frihern Beftrafungen dev Bevurtheilten
witd auf die Tabellen 1O, und L1, veriiefen.

Danady befinden fich unter den Vevurtheilten 270 Minner
und 76 Weiber. Das Bechdltnif der lefitern ju den erftern
frellt fich alfo wie 1: 3,553.

Hinfichtlich des Ulters befinden fich unter den Vevur-
theilten: Unter 16 Jabhren 13 von 16 bid 20 17; von 20
bis 30 128; von 30 bis 40 102; von 40 bis 50 64; von
50 bis 60 24; von 60 bis 70 10.

Pon den Vecuctheilten warven Kantongbiivger 301, und
jwar aus dem alten Kantonstheil 290, aus dem Sura 11,
bernifche Randfafen 4; Schweizer aus andern Kantonen 22;

* ®Das Urtheil fiber dag Revifionsgefuc) Obefindet fich unter den im
Anhang mitgetheilten Urtheilen.

16
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Jremde 13; Heumathlofe 6. Die verurtheilten Nichtfantons-
biirqer vechalten fichy fomit ju den Kantonsangehdrigen rwie

: 7,439,

Betveffend die Begangenlhaft, fo find unter ben Ber-
urtbeilten: Lanbdarbeiter und Dienftboten 94, Gewerbsleute
106, Beamte 2, vormalige Militde in fremden Dienfren 2,
Perfonen obne cigentliche Begangenfchaft 41 , BVaganten 101.

Unter den Bevuctheilten find fchon beftraft worden: mit
Ketten- oder Judythausfiaje 83 ; mit Landegveriveifung oder
Gefangenfchaft 85; mit andern Strafen 75 nod) nie beftraft
~ feaven 171.
~ Das Verhdltnifg dev im Jahr 1854 vevuvtheilten Per-
fonen jur Bevdlferung der einjelnen Gefchrovnenbejicfe ec-
bellt aus der Tabelle B2. Danach frellt fich die Jabl der
Perurtheilten am giinftigften bevaus in den Gefchwornen-
begivfen Suva und Oberland, ettwas mweniger glinftig i dem
Gefchwornenbeicfe Seeland und am unglinfligften in den
Gefchwornenbeyivien Mittelland und Emmenthal.

Die odffentliche Meinung fdabet fort, dem Gefchwornen-
Snftitut im Ullgenteinen glinftig ju fein, wenigftens foweit
e8 den alten RKanton betvifft. Obne IJweifel bat die Be-
fthrdnfung der Wififen auf eigentliche fchrere BVerbrechen in
jeder Bejiehung vortheilbaft gerirkt.

Sweifelhafter jcheint die Stimmung im Juva ju fein,
wojueinige auffallende Freifprechungen das Jhrige beigetragen
baben modgen. Der Bevicht des VBezickdprofuvators des
finften Beyivts enthdlt hievtiber bemerfenswerthe Undeutungen.

Die fovveftionellen Gevidhte.

Ueber die Thatigleit der Efovveftionellen Gevichte evfter
Snftany wdbhrend des Jabres 1854 enthaIt die Tabelle 18.
vad Ecfordecliche.

Fie 3abl der beurtheilten fovveftionellen Straffdlle ver-
theilt fich bienach den Umtsbejivfen nach wie folgt :

*) Bon ven Freigefprodenen erhielten 34 Gutfdadigung. Die Ge:
fammtjumme der bezahlten Gntfchaviqungen betrdat Fr. 1,536, 50.
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Aavberq ; 3 ; : Al

Uavwangen . . j : 151440
DBern . x ; 3 : iea ) (1]
Dieles : Z : | : al
Biiven ; ; 3 GRS ) 51
Bucgdorf . : Btk e
Gourtelary” . ! ] . 17 36163
Delsberg . ; i ; : 79
Erlach P ; } 3 31
Fraubrunnen ; ¢ . ; 66
Freibevgen . . : : G ()]
Jrutigen . } : ; . 18
Snterlafen . L : y : 41
Konolfingen ] : ; : 91
Laufen . ! . . { 48
Laupen ; j shlsdtiTtug nagd
Miinfter ] : : T o 96
Neuenftadt . | ! 3 : 18
MNidau x : { : ; 42
Oberhasle . ; . : b 22
PPrunfrut . : : : : 67
Saanen : 3 ; ; 3 18
Sdywarzenburg . ] : . 95
Seftigen . i } : 4340128
Signau : : . : #411423
Oberfimmenthal . ; : ; 40
Niedecfimmenthal . : L i 79
Shun . : ; : ; P i
Frachfelmald ; ; ! g DY
Wangen s ; . ATy 0.1
2910

Die Gefammtzahl bder Fovveftionellen Straffille belief

fidy bemnach im Sabr 1854 auf . . . . 2910

Sm Sahr 1833 betrug fie { : ; : . 2788

&3 zeigt fich demnach eine Vevrmelhrung von . c oted



» Die Berhandlungen in fovveftionellen Steaffacdyen gebhen
nunmebr nachdem die Gevichte mit dem gegenwdrtigen Straf-
verfabren vevtrauter geworden {ind, ihren regelmdgigen
Gang. _ ‘

Die Ungleichheit der Rechtfprechung in den verfchiedenen
Amtsbesicken, auf welche fchon tm voridbhrigen Bevichte hin-
gewiefen wurde, bleibt immer nodh fiihlbar. Eingelne Amts-
begicfe fprechen hin und wieder fo unverhdltnifmdgig ftrenge
oder fonft unangemefjene Uctheile ausd, dag der betveffende
Bejictsprofuvator f{icy in eingelnen Fdllen bemiigigt fand,
im Sntecefie einev miglichft gleichmdpiaen Judifatur die
Appellation ju evgreifen.

: Die Polijeividter.
Ueber die Thdtigleit der SPolijeivichter mwdabrend ves
Safhres 1854 enthdlt die Tabelle TA. das Erforderlidhe.
Die Sahl der beurtheilten polijeilichen Straffdlle ver-
theilt fich bienach den Amtsbejivfen nach ie folgt:

Uarberg : : . . 143
Aavwangen . : 3 ] . 1981
LIt : : . ; 2.2 JeYn
Biel : : ; ) e L i
Bliven : : ; : ialet
Burgdorf . : » , .. 1843
Eourtelary . ! 36 11y oo 494
Delgberg . : 3 i i 320
Erlach ¢ 4 Yo Antrian 102D
Sraubrunnen y 7 ; % 3010003
Sreibergen . o, 28 5 5297
Srutigen = . 2 : ; )
SIntevlafen  asiiid. Ob i goik . 400
lonolfingen o n g g e e 8O
Laufen S SRR . 389

Webevtvag ' . 12523
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Uebertraq 5742523

Laupen ; 3 . ; . 798
Miinfter § ; 3 : e
MNeuenftadt . ; L i Cous
Jidau . : . ; . 348
Oberbasgle . ; : ] . 897
Prunteut { ) ; . 1104
Saanen . : ) : ; 49
Sdywarzenburg . . ; MR
Seftigen . i ; : SO
Signau ; ; il 5% O
Oberfimmenthal . ; 3 v
MNiederfimmenthal . : o d3y
Sbun . { LR 3 . 1072
Frachfelwald ; : : 311683
Wangen : : : { s D4
21018

Die Gefammezabl dev im Jabr 1854 beurtheilten poli-
jeicichteclichen Steaffdlle belduft fich demmach auf 21,018
Sm Borjahre betrug fie : 3 : : . 20,962

&3 erpeigt fich demnach eine Vermebrung von | 56

Die Poligeifammenr.

Ueber die Shatigleit der Polizeifammer enthdlt die Ta-
belle 18. das Erfordecliche. : ,'

Semnach betvdgt die 3abl der von ibr beuvtheilten for-
veftionellen und Polijeiftvaffdlle vom 1. Jenner bidg 31. Dej.
1854 324. 3Im SJahr 1853 belief fie fich auf 269. Bor-
and Jwifchenfragen rucden im Gangen beurtheilt 52. Das
Forum wurde verichlofien in 40 Fallen.

Sn 85 Gdllen wucden die erftinfianjlichen Urtheile be-
ftatigt, in 188 Fdllen abgedndert und zwar in 128 Fdllen
gemildert, in 60 Fdllen verfdhdrft.
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Wegen Unformlichieit wurden von Amtes wegqen faffict
11 Uctbheile.

Die 3ahl der abgehaltenen @igungen betrug 99.

Einige der bemerfenswerthefien Entfcheidungen dev Po-
ligeifammer tverden btenact) in einem  Dbefondern Unbange
~ mitgetheilt.

ppellations- und Kaffationshof. \

Kafjationsgefuche gegen Affifenurtheile famen jur Beurs
theilung im Jahre 1854 ¢in 2, wovon das eine von Ddev
Staatsanwaltfchaft, das andere von einem BVecurtheilten ein-
gereicht wurde. Sn beiden Fdllen erfolgte Ubmweifung.

Revifionsgefuche wurden behandelt 17. IJIn jwer Fdallen
wurde die Revifion ecfannt, in allen brigen dagegen ver-
_worfen.

Rebabilitationsgefuche langten ein 9, von welihen 6 ab-
gemwiefen wurden; den tibvigen 3 dagegen wurde entfprocen
und die Gefuchfteller wieder in ihve burqelhthen Rechte em-
gefelst

foften.

Die im Sabr 1834 infolge Erveiterung der Kompeten;
der fovveFtionellen Gevidyte eingefretene bedeutende Verminde-
rung der Affifenfdlle batte auch eine echebliche Verminderung
der Koften der Gefchmornengerichte jur Folge. ‘

Weniger bedeutend find die Erfpavrniffe in den {ibrigen
3weigen der Strafjuftizpflege, obfthon auch bier eine Ber-
minderung eingetreten ift.

Laut Tabelle 16, betrugen die Gefammitfofien dev @:Laf
juftipecwaltung dev dreifiig Umisbezicfe im Jahr 1853

: . 143,370
im Sabre 1854 aber nur . : . v e, 139,624

fo daf fichy eine Bevmindevuniq eczeigt von . Gr. 3,749
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Dee Geund, wegbalb die Vermindevunqg feine bedeu-
tendece ift, liegt hauptfachlich darin, dag dev theuven Lebens-
mittel wegen fiir die BVevEdftigung der Gefangenen ein Meb-
veves Depablt mwerden mufite, ald n gewdbhnlichen IJeiten
bezablt ju mwerden pflegt. Es wurde ndmlich) das Kofigeld
der Gefangenen aus dem angefiibhrten Grunde peviodijd) um
Rp. 10—30 ver Tag echibt. Diefem Umitande voryiglich ift es
beigumeffen, daf die Gefangenfchaftstoften fich im Jabhr 1854
auf die allerdings bedeutende Summe von Fr. 106,232, 12

beliefen, wdbrend fie im Sabx 1853 nur be-
trugen . ; ; : i Sicas 194,054 84

fo dag fich eine Q’sermebrung evjeigt bon  Fr. 11,277, 31

Ohne jene Erbhdbung des Koftgeldes, mwelche bei” dev
grofen 3abl von Gefangenen eine bedeutende Summe aus-
madht, wiicde fich unjweifelbaft gevade bei den Gefangen-
fchaftsfoften eine Grfparnif gegen friiber Hevausgeftelt haben.

Um fo bedbeutender ift dagegen wie bemerEt die Erfpavnip
bei den Gefchivornengerichten, wie ﬁtt) dief aus den Tabellen
-1’7, und 18. exqibt.

Die erjtere Tabelle ftellt den Aufivand dar, weldben der
Staat im Jahr 1854 fiiv die Schwurgevidyte beftreiten mufte,
und welder den ju Bejabhlung der Koften vevuctheilten Un-
gefchuldigten nicht in Redhnung gebvacht werden Fann, wie
die Befoldungen, Biliveau- und Reifefofien dev Staatdanmalt-
fchaft, die Taggelder und Reifeentfchadigungen der Gefchwor-
nen, die Reifeauslagen der Kriminalfammer u. . w.

Im SJahr 1853 beheren fich diefe Koften im Gangen auf
. 51,641. 95
wabhrend fie pro 1854 nuv betragen 1o in 99,122, 63

fo dag fich cine Mindevausgabe jeigt von  Fr. 13,519. 32

Die lepsteve Tabelle dagegen gibt eine Ueberficht der
Koften ded fhyrourgevidhtlichen BVerfabrens mit Ricfficht auf
die eir_tge[nen BGefhmornenbegivfe und der gebaltenen Sikungen
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ver Affifen, welde Koften wenigfiens theilweife (namentlich
fo tweit es die Geridtsgebilibren, die Jeugengelder und die
Pertheidigungskoften) betrifft, den Vevurtheilten auffallen,
infofern diefe jablungsfibig find. Wie hody jeder Angeflagte,
forvie jeder Vervuctheilte ju ftehen Fommt, it qusg der nam—
ihen Tabelle ju entnehmen.



	Dritter Bericht des Generalprokurators an das Obergericht über den Zustand der Strafrechtspflege des Kantons Bern : vom 1. Januar bis 31. Dezember 1854

